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Einführung:

A. Problemstellung:

Man könnte meinen, der Tatbestand der Jagdwilderei (§292 StGB)

sei in einer modernen postindustriellen Dienstleistungsgesell-

schaft von stark abnehmendem Interesse. Ganz im Gegensatz da-

zu erfreut sich dieser Tatbestand aber in den letzten Jahrzehnten

erneut verstärkter Aufmerksamkeit unter einem völlig neuen

Blickwinkel. Eine im Vordringen befindliche Literaturströmung

möchte dem Tatbestand der Jagdwilderei stärkeres Gewicht beile-

gen, indem sie postuliert, Schutzgut sei nicht lediglich das Aneig-

nungsrecht des Jagdberechtigten, sondern daneben sei auch das

Volksgut des Wildbestandes mitgeschützt. Nach dieser Meinung

hat der Wildereitatbestand also zwei Schutzrichtungen: Zum ei-

nen schützt er unbestrittenermaßen ein Individualrechtsgut der

Jagd- bzw. Jagdausübungsberechtigten, zum anderen soll aber

auch ein Kollektivrechtsgut geschützt sein und zwar ein ökologi-

sches.

Demgegenüber beharrt die konventionelle Auffassung darauf, daß

der Wilderei tatbestand lediglich eine einfache Schutzrichtung ha-

be, nämlich nur die Vermögensinteressen der Jagdausübungsbe-

rechtigten schütze, während die ökologischen Belange durch an-

dere Straf tatbestände, insbesondere solche im Nebenstrafrecht,

geschützt würden.

Von der Entscheidung dieser Frage hängt die Lösung mannigfa-

cher Einzelprobleme im Zusammenhang mit der -vor allem teleo-

logischen -Auslegung des §292 StGB ab. Als Beispiele hierfür

sind insbesondere die umstrittene analoge Anwendung des Straf-

1
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antragserfordernisses des §248 a StGB in Fällen, in denen sich Erst.

der Wilderer geringwertige Sachen aneignet, oder die Frage der reita

Wirkung einer durch den Jagdberechtigten erteilten Erlaubnis zu

nennen. Die J

Soweit hier das für den Jagdbereich einschlägige Landesrecht Zeit 1

analysiert wird, erfolgt dies schwerpunktmäßig anhand des bayeri- war :

schen Landesrechts. ten -

sein.

B. Gang der Untersuchung: in Hi

erwe

In dieser Untersuchung wird zuerst -unter Beschränkung auf haut

das Wesentliche -die historische Entwicklung der Jagd und der daß

Jagdwilderei- sowie Jagdfrevelstrafnormen seit der prähistori- Schl.:

schen Zeit dargestellt. Danach folgt der den Schwerpunkt bilden- Dies

de dogmatische Teil der Arbeit. von,

Zu Beginn des dogmatischen Teils wird eine modeme Rechts- on. r

gutskonzeption des heutigen Wildereitatbestandes erarbeitet. In derli

diesem Zusammenhang werden die jüngsten dogmatischen Ten- hera

denzen im Hinblick auf eine doppelte Schutzrichtung des §292

StGB eingehend untersucht, der traditionellen Auffassung von Bem

der monistischen Schutzrichtung gegenübergestellt und die eige- Jagc

ne Konzeption entwickelt. niss~

Auf der Grundlage der hierbei gewonnenen Konzeption werden -au

sodann im dritten Hauptteil die Einzelprobleme bei der Auslegung Rev(

des Wildereitatbestandes beleuchtet und kohärent gelöst. tun~

Am Schluß der Arbeit erfolgt schließlich noch eine kurze Zusam- wurc

menfassung der wesentlichen in der Untersuchung gewonnenen f -
: 1 Be!:

Ergebnisse in Thesenform. 2 Kul
3GÜI
4KUl
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